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Auszug 

aus der Satzung der Stadt Hildesheim 
über die Erhebung von Verwaltungskosten 

im eigenen Wirkungskreis i.d.F. vom 14.03.2023 
Pos. 21 Archiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stadtarchiv Hildesheim 
Am Steine 7 
31134 Hildesheim 
Tel.: 05121 – 301 - 4100 
Fax: 05121 – 301 - 4198 
E-Mail: stadtarchiv@stadt-hildesheim.de 
Homepage: http://www.stadtarchiv-hildesheim.de  



21 Archiv 
 
21.1 Schriftliche Auskünfte je angefangene Viertelstunde 17,00 € 
 
21.2 Persönliche Benutzung des Stadtarchivs je Tag 10,00 € 
 
21.3 Reproduktionsarbeiten 
 
21.3.1 Grundgebühr (unabhängig von der Anzahl der Aufnahmen) 5,00 € 
 Die Grundgebühr entfällt bei Schnellkopien, wenn die Vorlagen – soweit dieses 

nach der Benutzungsordnung zulässig ist – von den Benutzern selbst kopiert 
werden. 

 
21.3.2 Fotokopie, Digitalisatausdruck und Mikrofilmkopie in 
 a) DIN A 4 sw 0,50 € 
 b) DIN A 4 farbig 1,00 € 
 c) DIN A 3 sw 1,00 € 
 d) DIN A 3 farbig 2,00 € 

 Fotokopie, vom Benutzer angefertigt (soweit zulässig), in 
 e) DIN A 4 sw 0,10 € 
 f) DIN A 4 farbig 0,60 € 
 g) DIN A 3 sw 0,20 € 
 h) DIN A 3 farbig 1,20 € 
 
21.3.3 Anfertigung digitaler Reproduktionen im Rahmen der technischen Möglich- 

keiten des Archivs pro Stück 1,50 € 
 
21.3.4 Lieferung als CD-Rom oder DVD 3,00 € 
 Bei Versendung der CD-Rom oder DVD mit der Post zzgl. 3,00 € 
 Gebühren für die Anfertigung der Reproduktionen werden nach lfd. Nr. 21.3.3 

gesondert in Rechnung gestellt. 
 
21.4 Genehmigungen 
 
21.4.1 Genehmigungen zur Wiedergabe von Archivalien für die einmalige Reproduktion 

im Druck, als eBook oder auf elektronischen Datenträgern (CD-Rom u. ä. Medien) 
je Foto, Seite oder Scan bei einer Auflage bis zu 

 a) 5.000 Exemplare 30,00 € 
 b) 10.000 Exemplare 50,00 € 
 c) je weitere 1.000 Exemplare 10,00 € 
     bis zum Höchstbetrag von  500,00 € 
 Werden Publikationen im Druck und gleichzeitig als eBook oder auf elektronischen 

Datenträgern veröffentlicht, erhöht sich das Entgelt um 25 %. 
 
21.4.2 Genehmigung zur Wiedergabe von Archivalien je Rundfunk-, Film- oder 

Fernsehprojekt (TV und Mediathek), auf einer Internetseite oder in den sozialen 
Medien je Foto oder Scan sowie je Film- oder Tonsequenz (je angefangene 
Minute) 250,00 € 

 
21.5. Auswärtiger Leihverkehr je Einzelbestellung 2,00 € 
 Darüber hinaus sind Kosten, die der Archiv- und Museumsbibliothek im Rahmen 

der Leihverkehrsordnung entstehen, von den Benutzenden zu tragen. 


